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Ausbildungsnachweis

Name der/des Auszubildenden: _________________________________

Name der Ausbildungspraxis: _________________________________

Dieser geführte Ausbildungsnachweis ist eine Zugangsvoraussetzung für die Abschlussprüfung und ist mit 
dem erfüllten Röntgentestatnachweis vor der Abschlussprüfung bei der Landeszahnärztekammer Sachsen einzu-
reichen. Der Ausbildungsnachweis ist von der/dem Auszubildenden handschriftlich zu führen.
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